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Solidaritätsfonds der Auslandschweizer
Gutenbergstrasse 6, CH-3011 Bern

An unserer letzten Generalversammlung wurde Alfred Matter zum neuen Präsidenten des

Solidaritätsfonds gewählt. Alfred Matter wurde nach elfjähriger Tätigkeit im Eidgenössischen
Politischen Departement (u. a. an den Gesandtschaften Berlin und Stockholm) in die Basler
Versicherungsgesellschaft berufen als Leiter des Überseegeschäfts. 1968 kam er zum

Schweizerischen Bankverein als Mitglied der Geschäftsleitung und Chef des Ressorts Volkswirtschaft,
Werbung und Finanzanalyse. Seit Ende 1979 im Ruhestand, blieb er aktiv in bank- und
wirtschaftspolitischen Fragen. A. Matter ist auch für uns kein Unbekannter, nimmt er doch seit 1967
als Mitglied des Ausschusses regen Anteil am Weiterausbau des Fonds, was ihn zum folgenden
A ufruf veranlasst.

Alfred Matter,
Advokat, geb. 1914

Aufruf des Präsidenten
an alle Landsleute im Ausland
Liebe Auslandschweizer,
Seit seiner Gründung im Jahr 1958 hat sich der
Solidaritätsfonds in mehr als einer Hinsicht bewährt. Er zählt
heute 10 720 Mitglieder in 126 Ländern rund um die
Welt, und mehr und mehr kommt es vor, dass ihm ganze
Familien beitreten. Im Laufe von bald 23 Jahren hateran
481 Mitgliedern, die infolge von Krieg oder politischen
Zwangsmassnahmen ihre Existenzgrundlage verloren,
Pauschalentschädigungen von insgesamt 6,4 Mio. Franken

ausgerichtet. Während derselben Zeit haben rund
10 250 Mitglieder ihre Spareinlagen bezogen; darunter
waren auch Empfänger der erwähnten
Pauschalentschädigungen.

Der Solidaritätsfonds stellt eine einzigartige Kombination

von Selbsthilfe der Auslandschweizergegen das
nicht versicherbare Risiko eines Existenzverlustes
infolge politischer Ereignisse, verbunden mit
verzinslichen Rücklagen in der Heimat, dar.
Er ist zwar keine Versicherung, da die Beitragszahlungen
nicht in einen gemeinsamen Topf fallen, sondern dem
Genossenschafter individuell gutgeschrieben und an ihn
zurückbezahlt werden. Er ist auch keine Bank, da ein Teil
der «Einlagen», d. h. der oben erwähnten Beitragszahlungen

oder der darauf erzielten Zinsen, abgezweigt und
für die Risikodeckung verwendet wird. Beides zusammen

ergibt jedoch den einzigartigen Schutz, bei dem der
Genossenschafter nie verlieren kann.
Voraussetzung dieser Leistungen sind:

- die Garantie der Schweizerischen
Eidgenossenschaftfür die Pauschalentschädigungen (Art. 56
der Statuten),

- und vor allem auch der Beitritt möglichst vieler
Auslandschweizer aus allen Gegenden der Welt
zur Sicherung des finanziellen Gleichgewichts des
Fonds.

Und gerade darin sehe ich unser gemeinsames Ziel:

der Solidaritätsfonds muss seine
Mitgliederzahl verdoppeln.
Wir sichern damit seine Existenz und erhalten uns die für
den Katastrophenfall notwendige Bundesgarantie. Ich
richte daher

- an alle Auslandschweizer in der ganzen Welt
- an die Präsidenten aller Schweizervereine und ihre

Mitglieder
- an alle Vertreter der Schweiz im Ausland
den Aufruf und die Aufforderung:
die Zeiten sind nicht sicherer geworden - der
Solidaritätsfonds muss erhalten bleiben;

tretet dem Solidaritätsfonds bei;
werbt für ihn in Eurer Umgebung! Studiert seine
Werbeschriften - es lohnt sich!
Der Solidaritätsfonds ist keine Armenunterstützung,
keine staatliche Institution, sondern ein Werk der privaten

Selbsthilfe, der Solidarität, die sich jedoch durch die
verzinslichen und rückzahlbaren Beiträge für jeden
Genossenschafter bezahlt macht.

Mit freundlichen Grüssen

A. Matter

P. S. Unser Informationsmaterial steht Ihnen in sämtlichen

diplomatischen und konsularischen Vertretungen
der Schweiz zur Verfügung; es kann auch direkt in Bern

angefordert werden beim Sekretariat des Solidaritätsfonds

der Auslandschweizer, Gutenbergstrasse 6,
CH-3011 Bern.
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